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§ 3 K-BauV Grundstuck

K-BauV - Karntner Bauvorschriften- K-BV

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

Gebaude und sonstige bauliche Anlagen dirfen nicht auf Grundstiicken errichtet werden, die sich im Hinblick auf die
Bodenbeschaffenheit, die Grundwasserverhdltnisse oder wegen einer Gefahrdung durch Hochwasser, Lawinen,
Steinschlag oder wegen ahnlicher Gefahren fur eine Bebauung nicht eignen; dies gilt insofern nicht, als diese Gefahren
durch geeignete MaRRnahmen abgewendet werden oder keine Gefdhrdung von Menschen eintritt oder wenn es sich
um bauliche Anlagen zur Abwehr oder Verringerung von Gefahren handelt.

In Kraft seit 02.12.1985 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 3 K-BauV Grundstück
	K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV


